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In Abänderung von Art. 5 Pkt. 1 ARB sind ausschließlich der Versicherungsnehmer sowie der im gemeinsamen 
Haushalt mit dem Versicherungsnehmer lebende Ehegatte, eingetragene Partner oder Lebensgefährte 
(verschieden- oder gleichgeschlechtlich) versichert. 
  

 


